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Finanzrichtlinie für AHV-Ausgleichskassen unter Anwendung der 
Genfer Mutterschaftsversicherung 
 
 
3.5 Datenübermittlung 
 
Die für den Ausgleich der Mutterschaftsversicherung notwendigen Daten werden mittels der 
folgenden offiziellen Formulare übermittelt: 
 

- periodische Aufstellung 
 
- Formular «Daten für das Jahr ........ bezüglich der AHV-Ausgleichskasse ……..» 
 
- Jährliche statistische Angaben. 

 
Gegebenenfalls kann der kantonale Ausgleichsfonds Formulare nach den spezifischen 
Bedürfnissen ausarbeiten. 
 
Um den administrativen Aufwand aller Durchführungsorgane zu reduzieren, müssen die 
Daten mittels der offiziellen Formulare übermittelt werden. Die Verwendung der Formulare 
ist zwingend erforderlich. 
 
Die Fristen für die Einreichung der offiziellen Formulare beim kantonalen Ausgleichsfonds 
sind in den entsprechenden Finanzrichtlinien aufgeführt. 
 
Die offiziellen Formulare müssen von den berechtigten Personen des Fonds datiert und 
unterzeichnet sowie an den kantonalen Ausgleichsfonds übermittelt werden. 
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